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Vertragsverletzungsverfahren gegen die deutsche HOAI 
 
 
Sehr geehrte Frau Bienkowska, 

 

Ziel der neuen Binnenmarktstrategie ist es, eine Vielzahl von Hemmnissen im Dienstleis-
tungssektor zu bekämpfen sowie die Integration von Dienstleistungen in den Binnenmarkt 
weiter zu fördern. Dabei soll besonderes Augenmerk auf die Freien Berufen gelegt werden, 
um ihnen ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu erleichtern.  
 
Der ECEC begrüßt es, dass die Dienstleistungsfreiheit eine der Grundlagen des Binnen-
markts ist. Er begrüßt zudem, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Freien Berufe von der 
Europäischen Kommission anerkannt wird. Wir möchten jedoch anmerken, dass der aktuelle 
Ansatz einer Deregulierung, der auf den Wegfall bewährter Qualitätsstandards in den natio-
nalen berufsständischen Regelungen hinausläuft, unter Umständen nicht die gewünschten 
Effekte mit sich bringen wird. Es besteht im Gegenteil eine erhebliche Gefahr, dass man da-
mit für Märkte, die ihre Funktionsfähigkeit gerade auch in der Krise unter Beweis gestellt ha-
ben, Probleme überhaupt erst schafft. Man riskiert durch dieses Vorgehen nicht nur den Ver-
lust wirtschaftlicher Stärke, sondern auch die Entstehung unnötiger Kosten durch schwer-
wiegende Auswirkungen im Qualitäts- und Sicherheitsbereich.   
 
Im Bausektor zeichnen sich diese Tendenzen klar ab. Dumpingpreise im Zuge der Wirt-
schaftskrise sowie die Abschaffung von Gebührenordnungen haben bereits zu ernsthaften 
Problemen geführt: Regelmäßige Steigerungen von Baukosten um durchschnittlich 30% - 
40% für öffentliche Bauprojekte aufgrund von Plananpassungen und Forderungen nach zu-
sätzlicher Vergütung wegen unzureichender Planung; eine steigende Anzahl von Bauprojek-
ten, deren Ausführung so mangelhaft ist, dass noch vor Inbetriebnahme Sanierungsarbeiten 
notwendig sind. Brücken und Straßendämme, die mit zunehmender Häufigkeit kurz nach 
ihrer Fertigstellung einbrechen. Allein in den vergangenen Jahren gab es in Europa eine 
alarmierende Anzahl solcher Fälle mit tödlichem Ausgang (weitere diesbezügliche Informati-
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onen enthält die beigefügte ECEC Erklärung zu 
len: http://www.ecec.net/about-ecec/declaration-on-performance-profiles/ ). 
 
Angesichts solcher Probleme erscheint das aktuelle Vertragsverletzungsverfahren gegen die 
deutsche HOAI besonders problematisch. Als unabhängige gesetzliche Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure ist sie für viele europäische Mitgliedstaaten ein Vorbild der Best 
Practice. Befragungen zufolge, die der ECEC bei seinen Mitgliedsorganisationen durchge-
führt hat, stellt die HOAI für europäische Ingenieure zudem einen Anreiz zur Eröffnung einer 
Niederlassung in Deutschland dar. Dies gilt insbesondere für Ingenieure aus Ländern, in de-
nen niedrigste Preisniveaus herrschen.  
 
Für den ECEC ist deshalb nicht einsichtig, wie die Europäische Kommission ihr Argument 
verifizieren möchte, dass feste Mindest- und Höchstsätze für bestimmte Ingenieursleistungen 
im Hinblick auf die Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland eine abschreckende Wir-
kung auf Ingenieure aus anderen europäischen Ländern haben sollen. 
 
Überdies ist unbestritten, dass Dumpingpreise im Bereich der Planungsdienste eine ernst-
hafte Gefahr für die Qualität darstellen. Die Vorteile des wirtschaftlich günstigsten Angebots 
gegenüber dem alleinigen Vergabekriterium des günstigsten Preises wurden deshalb auch 
als ein Grundsatz der neuen Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe anerkannt.  
 
Öffentliches Interesse, Transparenz und Kostensicherheit, Rechtssicherheit, Planung öffent-
licher Haushalte und Preiswettbewerb profitieren gleichermaßen von unabhängigen Gebüh-
renordnungen. 
 
Der ECEC vertritt deshalb die Auffassung, dass die HOAI kein Hindernis für die grenzüber-
schreitende Niederlassung in Deutschland darstellt. Wie die Erfahrungen aus anderen Län-
dern zeigen, hat die Abschaffung verbindlicher Gebührenordnungen in der Vergangenheit zu 
keinem Anstieg der grenzüberschreitenden Niederlassungen geführt, sondern ganz im Ge-
genteil zu den im Vorangehenden beschriebenen negativen Folgen. 
 
Der ECEC möchte die Europäische Kommission deshalb bitten, ihren deregulierenden An-
satz, insbesondere im Hinblick auf die deutsche HOAI, ernsthaft zu überdenken. 
 
Anbei erhalten Sie die ECEC Erklärung zu Leistungsprofilen, die ich gerne mit Ihnen persön-
lich bespreche.  

 
mag. Črtomir Remec 
ECEC Präsident  
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